
Heads up Arbeitsrecht
Money for nothing? – Nicht immer …

Insa Ritter
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Senior Associate

1

16. März 2023
München

Franziska Kahlbau
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Senior Associate



Money for nothing? – Nicht immer …

2

Agenda

Annahmeverzug 

Was bisher galt

Konkretisierte Rechtsprechung

Möglichkeiten für den Arbeitgeber



Money for nothing? – Nicht immer …

3

Annahmeverzug

• Bei unwirksamer Kündigung haben Arbeitnehmer 
Anspruch auf Vergütung über den 
Beendigungszeitpunkt hinaus 

• Finanzielles Risiko für Arbeitgeber und Druckmittel 
für Arbeitnehmer bei Vergleichsverhandlungen 

• Anspruch besteht nicht bei anderweitigem Erwerb 
oder böswilligem Unterlassen eine andere 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen
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Was bisher galt

• BAG bis 2020: Meldung als arbeitssuchend reicht

• BAG 2020: Inanspruchnahme aller 
Erwerbsmöglichkeiten u.a. durch ernsthafte Bewerbung

• à Auskunftsanspruch des Arbeitgebers
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Konkretisierte Rechtsprechung

LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.09.2022:

• Vielzahl von Bewerbungen (Vollzeit)

• Individualisiertes und fehlerfreies Anschreiben

• Antworten auf Rückmeldungen und ggf. Nachfragen

LAG Niedersachsen, Urt. v. 23.02.2022:

• Annahme eines Arbeitsplatzes mit identischen 
Bedingungen
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Möglichkeiten für Arbeitgeber

• Übersendung 
passender 
Stellenangebote

• Outplacement
• Freistellung
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Key Take-aways:

Punkt eins:

Arbeitnehmer stärker 
in der Pflicht 
anderweitige 
Beschäftigung zu 
finden – hierdurch 
geringeres Risiko des 
Arbeitgebers 
Annahmeverzugslohn 
zahlen zu müssen

Punkt zwei:

Auskunftsanspruch 
geltend machen und 
Auskunft bewerten, ob 
Bemühungen 
ausreichend waren, 
bevor 
Annahmeverzugslohn 
gezahlt wird

Punkt drei:

Aktiv das Risiko des 
Annahmeverzugslohn 
weiter verringern durch 
Übersendung 
passender 
Stellenangebote
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www.vangard.de

aktuelle Blogbeiträge

Podcast: vangard spricht!

Webinare und Veranstaltungen

Folgen Sie uns auf LinkedIn

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Lassen Sie Ihr Team von unseren Expert:innen schulen

Die Welt des Arbeitsrechts verändert sich ständig.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Do, 30.03.

11.45 - 12.00 Uhr

Wir sagen Danke und auf Wiedersehen

https://vangard.de/
https://vangard.de/aktuelles/blog?limit=12
https://vangard.de/aktuelles/podcast?limit=12
https://vangard.de/aktuelles/veranstaltungen?limit=12
https://www.linkedin.com/company/vangard-arbeitsrecht/mycompany/?viewAsMember=true
https://vangard.de/

